
Wer wird gefördert?
Als Antragstellerin fungiert die Schule.

Was wird gefördert?
Gefördert wird der Besuch eines Bauernhofs in der 
LEADER-Region Wels-Land im Rahmen des Unterrichts.

Wie wird gefördert?
Die Förderung erfolgt im Wege eines Fahrtkostenzuschusses in Höhe von 70% der Fahrtkosten (Bus/Bahn). 
Es erfolgt keine Übernahme von Verpflegungskosten, Besichtigungsgebühren oder dergleichen.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Pro Schule können im Jahr 2023 70% der Fahrtkosten für 2 Bauernhofbesuche (An- und Rückfahrt) 
übernommen werden.

Abwicklung/Antragstellung:
Die Antragstellung erfolgt durch die Schule mittels Formular 
„Fahrtkostenzuschuss HofACKERdemie“. 
Dieses steht unter https://www.regionwelsland.at/service/download-formulareinfos/ 
zum Download bereit.

Der Fahrtkostenbeleg samt Zahlungsbestätigung (eingescannt) ist dem Formular beizulegen und 
bis spätestens 31.12.2023 per Mail an office@lewel.at zu schicken.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Förderung. Die Antragstellung auf Gewährung eines Fahrt-
kostenzuschusses (70%) ist nur bis zum Ausschöpfen der Förderbudgetmittel möglich (solange der Vorrat reicht).

Wir weisen darauf hin, dass nur vollständig ausgefüllte, 
eigenhändig unterzeichnete Anträge bearbeitet werden können.
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